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a) Grundwasser aus weniger als 3 m unter der 
Erdoberfläche liegenden Bodenschichten, bei 
denen die Bodenbeschaffenheit das Eindringen 
von Keimen ausschließt,

b) Regenwasser, das auf Flächen aufgefangen 
wird, die vor groben Verunreinigungen ge
schützt sind.

§ 4
(1) Wer einen Brunnen errichten oder verändern 

will, bedarf dazu — unbeschadet der baurechtlichen 
Vorschriften — der Erlaubnis der Abteilung Ge
sundheitswesen des Kreises.

(2) Der Bauherr hat vor Errichtung oder Verände
rung eines Brunnens der Abteilung Gesundheits
wesen des Kreises den Beginn und nach Fertigstel
lung die Beendigung des Baues anzuzeigen. Bei 
Bauten innerhalb des Bodenreform-Bauprogramms 
ist das Landesprojektierungsbüro (VEB Projektie
rung) als Vertreter des Neubauern hierzu verpflich
tet. Die Abteilung Gesundheitswesen des Kreises 
kann im Einvernehmen mit der zuständigen öffent
lichen Bauaufsichtsstelle dem Bauherrn Auflagen 
erteilen.

(3) Die Erlaubnis zur Errichtung eines Gebäudes 
jeder Art, für dessen Benutzung die Versorgung mit 
Trink-und Gebrauchswasser notwendig ist, darf erst 
erteilt werden, wenn die Abteilung Gesundheits
wesen des Kreises bestätigt hat, daß die Versorgung 
mit einwandfreiem Wasser gewährleistet ist. Einer 
solchen Bestätigung bedarf es nicht, wenn die Was
serversorgung durch Anschluß an ein bestehendes, 
von der Abteilung Gesundheitswesen des Kreises 
bereits überwachtes Wasserleitungsnetz erfolgt.

§ 5
Die Benutzung des Brunnens zur Versorgung von 

Menschen mit Trink- und Gebrauchswasser bedarf 
der Erlaubnis der Abteilung Gesundheitswesen des 
Kreises durch Erteilung eines Freigabescheines. Vor 
Freigabe des Brunnens zur Benutzung durch die Ab
teilung Gesundheitswesen des Kreises ist eine noch
malige Entnahme und bakteriologische Untersuchung 
einer Wasserprobe durchzuführen. Der erteilte Frei
gabeschein ist aufzubewahren und auf Verlangen 
den Beauftragten der Abteilung Gesundheitswesen 
des Kreises vorzuzeigen.

§ 6
Die Abteilung Gesundheitswesen des Kreises ist 

berechtigt, Brunnen zu besichtigen, Wassex'proben 
zur Untersuchung aus ihnen zu entnehmen und vom 
Besitzer Auskunft über den Brunnen zu verlangen.

§ 7
(1) Die Abteilung Gesundheitswesen des Kreises 

kann aus gesundheitlichen Gründen die Errichtung 
oder Veränderung von Brunnen anordnen.

(2) Die Abteilung Gesundheitswesen des Kreises 
kann die Beseitigung oder Sperrung von Brunnen, 
die Beseitigung von Mängeln sowie Maßnahmen an
ordnen, die bei der Entnahme oder Verteilung von 
Wasser zu treffen sind, wenn dies zur Bekämpfung 
von Krankheiten oder Verhütung von Unglücksfäl
len erforderlich ist.

§ 8
(1) Brunnen, die nicht der Versorgung von Men

schen mit Trink- und Gebrauchswasser dienen, sind 
mit einem deutlich lesbaren, wetterfesten Schild mit 
der Aufschrift „Kein Trinkwasser“ zu versehen.

(2) Das gleiche gilt für Brunnen, wenn die Abtei
lung Gesundheitswesen des Kreises es aus gesund
heitlichen Gründen verlangt oder wenn die nach § 5 
erforderliche Erlaubnis nicht vorliegt.

(3) Die Kennzeichnung hat der Besitzer vorzuneh
men. Ist ein Besitzer nicht vorhanden, so obliegt die 
Kennzeichnung demjenigen, der für die Unterhal
tung des Brunnens verantwortlich ist, sonst der Ge
meinde.

§ 9
Bei Zuwiderhandlungen gegen die sich aus dieser 

Verordnung ergebenden Verpflichtungen sowie 
gegen die Anordnungen und Maßnahmen der Abtei
lung Gesundheitswesen des Kreises ist diese berech
tigt, Ordnungsstrafen bis zur Höhe von 300 DM ge
gen die Verantwortlichen zu verhängen.

§ 10
(1) Gegen die auf Grund dieser Verordnung er

gehenden Anordnungen und Maßnahmen der Ab
teilung Gesundheitswesen des Kreises kann der Be
troffene innerhalb von 2 Wochen nach der Bekannt
gabe Beschwerde einlegen. Das gleiche gilt für die 
Verhängung von Ordnungsstrafen.

(2) Die Beschwerde ist ah das für das Gesundheits
wesen zuständige Ministerium des Landes zu rich
ten, das endgültig entscheidet.

(3) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wir
kung.

§ 11
(1) Die Kosten der Untersuchung des Wassers 

trägt der für die Unterhaltung des Brunnens Ver
pflichtete. Wird der Brunnen von mindestens 10 
Haushaltungen benutzt, so trägt die Kosten der Un
tersuchung die Gemeinde.

(2) Wurde die Untersuchung des Wassers oder die 
Durchführung der Anordnungen gemäß § 7 im Zu
sammenhang mit öffentlichen Anordnungen oder 
Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krank
heiten vorgenommen, so sind die Kosten aus Mitteln 
der Länder zu bestreiten.

(3) Die in Erfüllung von Anordnungen der Abtei
lung Gesundheitswesen des Kreises gemäß § 7 ent
standenen Kosten trägt der für die Unterhaltung 
Verpflichtete.

§ 12
(1) Wer einen Brunnen ohne die nach § 5 erforder

liche Erlaubnis in Benutzung nimmt oder die nach 
§ 8 erforderliche Kennzeichnung nicht vornimmt, 
wird mit Gefängnis bis zu 3 Monaten und mit Geld
strafe oder mit einer dieser Strafen bestraft.

(2) Wer wegen Zuwiderhandlungen gegen eine 
nach § 7 Abs. 2 getroffene Anordnung mit einer 
Oi'dnungsstrafe bestraft ist und der Anordnung 
weiter zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu 
6 Monaten und mit Geldstrafe oder mit einer dieser 
Strafen bestraft, soweit nicht nach anderen Vor
schriften eine höhere Strafe verwii’kt ist.

(3) Die Verfolgung tritt nur auf Verlangen der 
Abteilung Gesundheitswesen des Kreises ein.

§ 13
(1) Durchführungsbestimmungen erläßt das Mini- 

sterium für Gesundheitswesen der Deutschen De
mokratischen Republik.


